
Bekanntgabe 
einer öffentlichen Sitzung 

 
 
 Am Mittwoch, 18.09.2019, um 17:30 Uhr  
 findet im Rathaus, Sitzungssaal, 

 
 

 eine 71. Sitzung des Stadtrates 
 
 

mit folgender Tagesordnung statt: 

 

 
 
    Bürgerfrageviertelstunde 

 

  

    Bericht des Oberbürgermeisters 
 

  

    Anfragen aus dem Stadtrat 
 

  

1. Bebauungsplan "Schellenheckfeld-Süd" - Billigung und Aufstellung 
des Planentwurfes. Beteiligung der Öffentlichkeit und 
Trägerbeteiligung (öffentliche Auslegung) - Verfahren im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) 

  

2. Zuschussantrag der Sportfreunde Dinkelsbühl für die Errichtung eines 
Kunstrasenspielfeldes 

  

3. Zuschussantrag des SV Segringen zu Investitionen auf dem 
Vereinsgelände 

  

4. Erhöhung der Heimentgelte im Altenpflegeheim der Hospitalstiftung   

5. Förderung von kommunalen Anlagen der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung nach Teil B der RZWas 2018 

  

6. Bedarfsanerkennung nach Artikel 7 BayKiBiG für Plätze in 
Kindertagesstätten 

  

7. Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Dinkelsbühl - Neufassung   

8. Erschließung Baugebiet "Am Gaisfeld" BA II und BA III  
- Asphaltarbeiten, Pflasterarbeiten - 

  

9. Erschließung BG "Am Gaisfeld" BA IV, Abschnitt 1 
- Vergabe der Straßen-, Pflaster-, Kanal-, Wasserleitungs- und 
Versorgungsleitungsarbeiten - 

  

10. Bericht - Situation Forstbewirtschaftung 

 

  

    Genehmigung der Niederschrift 
 

  

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 
 
Dinkelsbühl, 11.09.2019 
 
 
Dr. Christoph Hammer  
Oberbürgermeister 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 3/104/2019 

Berichterstatter: Wüstner, Klaus 

Betreff: Bebauungsplan "Schellenheckfeld-Süd" - Billigung und 
Aufstellung des Planentwurfes. Beteiligung der Öffentlichkeit und 
Trägerbeteiligung (öffentliche Auslegung) - Verfahren im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss hat sich am 07.11.2018 mit der Erweiterung des 
Baugebietes Schellenheckfeld in Richtung Süden beschäftigt. Auch der Stadtrat hat über die 
Möglichkeit zur Entwicklung in südlicher Richtung gesprochen und hat sich am 28.11.2018 positiv 
hinsichtlich einer solchen Erweiterungsmöglichkeit ausgesprochen. Bei einer Stadtteilversamm-
lung am 15.01.2019 hat sich herauskristallisiert, dass man von einer Akzeptanz seitens der 
Segringer Bürgerschaft mit einer Süd-Erweiterung um rd. 8 Bauplätze (auf Flst.Nr. 53 Gmkg. 
Segringen) ausgehen darf. Der Stadtrat hat dann am 23.01.2019 einen Grundsatzbeschluss zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes mit der Bezeichnung „Schellenheckfeld-Süd“ gefasst und 
dabei festgelegt, dass das Bauleitplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach § 13 b Bau-
gesetzbuch (BauGB) durchgeführt wird. Außerdem hat der Stadtrat die Verwaltung bevollmäch-
tigt, ein Planungsbüro zu beauftragen, welches den Bebauungsplanentwurf ausarbeitet. 
 
Für die Erstellung des Planentwurfes und die Begleitung durch das Verfahren wurde das Pla-
nungsbüro TB Markert – Nürnberg beauftragt (dieses Büro hatte sich vorher schon auftragsge-
mäß mit Plänen zur Erweiterung des Baugebietes Schellenheckfeld in Richtung Westen beschäf-
tigt). Nach Ortseinsicht und verschiedenen Abstimmungsgesprächen liegen nun der Bebauungs-
planentwurf und die Begründung zum Bebauungsplanentwurf vor. Berücksichtigt ist die Vorgabe 
des Stadtrates im Grundsatzbeschluss, dass die im Süden gelegene Baumreihe und Heckenan-
lage als Ortsrandbegrünung und auch die Baumreihe im Norden weitgehend zu erhalten ist. Ge-
mäß der Empfehlung des Stadtrates orientiert sich die Baugestaltung an den Festsetzungen im 
nördlich gelegenen Baugebiet Schellenheckfeld. 
 

Bebauungsplanentwurf – Auszug, mit Darstellung des räumlichen Geltungsbereiches: 

 
 
Der Geltungsbereich berücksichtigt nicht nur die Baufläche von Flst.Nr. 53 Gemarkung Segringen 
mit 6611 qm, sondern auch einen Teil des beschränkt-öffentlichen Weges (B 121 – Segringer 
Bergweg), einen Teil des südlich angrenzenden öffentlichen Feld- und Waldweges (nicht ausge-
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baut, F 688 – Weg am Wasserhaus) und des westlich gelegenen öffentlichen Feld- und Waldwe-
ges (nicht ausgebaut, F 678 – Kesselweg). Gegenstand des Plangebietes ist außerdem das Re-
tentionsbodenfilterbecken mit vorgeschaltetem Regenrückhaltebecken (Flst. 343/1 Gmkg. 
Segringen). Diese das Bauland umschließenden Anlagen dienen der Erschließung des geplanten 
Baugebietes. Es ist zu erwarten bzw. ist schon bekannt, dass auf den öffentlichen Verkehrswe-
gen und im erwähnten Regenrückhaltebecken bauliche Vorkehrungen zu treffen sind.  
 
Schellenheckfeld-Süd im beschleunigten Verfahren 

 Information zur Anwendung des § 13 b BauGB 
 
Der durch das BauGBÄndG 2017 eingeführte § 13 b erweitert den Anwendungsbereich des be-
schleunigten Verfahrens nach § 13 a (vgl. das derzeit laufende Änderungsverfahren zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Am Kreuzespan“ nach § 13 a – Bauleitplanverfahren zur Innenent-
wicklung) auf an den Ortsrand anschließende Außenbereichsflächen. Anlass der Regelung ist die 
Schaffung dringend benötigten Wohnraums. Der neue § 13 b BauGB lässt Bebauungspläne im 
Außenbereich ohne Umweltprüfung, ohne Anwendung naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
(ein Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft ist nicht erforderlich (§ 13 a Abs. 2 Nr. 4) und 
ohne Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan zu. Gleichwohl verlangt § 13 b eine organische 
Entwicklung in den Außenbereich. Wenn auch ohne Umweltprüfung, so sind Umweltbelange zu 
ermitteln, zu prüfen und untereinander abzuwägen. Lediglich auf den Umweltbericht kann ver-
zichtet werden. Was die Umweltbelange im Fall Schellenheckfeld-Süd betrifft, so wurde dieses 
Thema bereits zwischen dem Planungsbüro und Unterer Naturschutzbehörde erörtert. Lt. der 
Unteren Naturschutzbehörde ist u.a. mit dem Erhalt der im Süden gelegenen Baumreihe und 
Heckenanlage als Ortsrandbegründung und mit dem Erhalt von Bäumen im Norden den Umwelt-
belangen Rechnung getragen. 
 
§ 13 b zielt darauf ab, für Gemeinden, deren Innenentwicklungspotenzial erschöpft ist, bei Bedarf 
eine weitere Wohnbaulandausweisung zu erleichtern. Eine sachliche Begrenzung des Anwen-
dungsbereichs von § 13 b ist die Beschränkung auf die Zulassung von Wohnnutzungen. Im 
Stadtteil Segringen besteht eine anhaltende Nachfrage an Wohnbauflächen. Die bestehenden 
Wohnbaulandpotentiale im Ort bzw. Baulücken im Innenbereich (§ 34 BauGB) und im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Schellenheckfeld sind allein nicht ausreichend, um den bestehen-
den Wohnbaulandbedarf zu decken.  
 
Neben der Anwendungsvoraussetzung, dass § 13 b nur für Gebiete im Außenbereich gilt, die 
sich an im Zusammenhang bebauter Ortsteile anschließen und damit durch ihre räumliche Nähe 
zu bereits bestehenden Siedlungsräumen geprägt sind, sieht § 13 b eine Größenbeschränkung 
vor. Die Regelung gilt nur für Pläne mit einer Grundfläche von weniger als 10.000 m2 – durch die 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird. 
 
§ 13 b ist als befristete Regelung ausgestaltet. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans nach § 13 b kann nur bis zum 31.12.2019 förmlich eingeleitet werden. Maßgeblich ist der 
Aufstellungsbeschluss. Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan muss spätestens bis 
zum 31.12.2021 erfolgen. 
 
 
Anlagen 
AL01 - Bebauungsplanentwurf Schellenheckfeld-Süd – vom 18.09.2019 
AL02 - Begründung zum Bebauungsplanentwurf – vom 18.09.2019 



  Seite 3 von 4 

 

 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS: 
Der Rat der Stadt Dinkelsbühl fasst gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes mit der Bezeichnung „Schellenheckfeld – Süd“ für den Stadtteil Segringen. Der 
Stadtrat stimmt dazu dem Entwurf des Bebauungsplanes „Schellenheckfeld-Süd“ in der Fassung 
vom 18.09.2019 lt. Anlage 01 einschließlich der Begründung zum Bebauungsplanentwurf vom 
18.09.2019 lt. Anlage 02 zu. Die Anlagen (01 und 02) sind Bestandteile des Beschlusses. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Entwurf) umfasst neben dem Bauland (6.611 qm) 
mit dem Grundstück Flst.Nr. 53 Gmkg. Segringen auch Teilflächen der öffentlichen Verkehrsflä-
chen mit den Flst.Nrn. aus 53/1 (Segringer Bergweg), aus 225 (Kesselweg), aus 345 (Weg am 
Wasserhaus) und das Retentionsbodenfilterbecken mit vorgeschaltetem Regenrückhaltebecken 
(Flst. 343/1 Gmkg. Segringen, 2.070 qm). Grundlage für den Geltungsbereich ist der im Anhang 
zu diesem Beschluss (= Bestandteil des Beschlusses) befindliche Bebauungsplanentwurf mit 
Festsetzung der Geltungsbereichsgrenze. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt: 
 
im Norden durch die südliche Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes Schellenheck-

feld bzw. durch die nördliche Grundstücksgrenzen der Flst.Nrn . 53 und 343/1 
Gmkg. Segringen und im Bereich des Weges 345 durch eine angenommene Linie 
zwischen den Nordgrenzen der Flst.Nrn. 53 und 343/1 Gmkg. Segringen 

 
im Osten durch die vorhandene Wohnbebauung bzw. durch die Westgrenze von Grundstück 

Flst.Nr. 51 Gmkg. Segringen (Anwesen Segringen 44)  
 
im Süden durch die von Südwest nach Nordost verlaufende Südgrenze des öffentlichen 

Feld- und Waldweges mit der Bezeichnung Kesselweg (aus Flst.Nr. 225 Gmkg. 
Segringen) im Bereich des Wohnbaugrundstückes Flst.Nr. 53 und dem Retenti-
onsbodenfilterbecken mit vorgeschaltetem Regenrückhaltebecken auf FlstNr. 
343/1 jew. Gmkg. Segringen 

 
im Westen durch die Westgrenze von Grundstück Flst.Nr. 343/1 Gmkg. Segringen mit dem 

Retentionsbodenfilterbecken mit vorgeschaltetem Regenrückhaltebecken 
 
Das mit acht Wohngebäuden bebaubare Grundstück (Flst.Nr. 53 Gmkg. Segringen) wird gem. § 
3 Baunutzungsverordnung als „Reines Wohngebiet“ festgesetzt. 
 
ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG: 
Das Bauleitplanverfahren ist im beschleunigten Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) 
durchzuführen. Eine parallele Flächennutzungsplanänderung ist nach diesem Verfahren nicht 
erforderlich – der Flächennutzungsplan wird zum Abschluss des Verfahrens von der Art der Nut-
zung her lediglich per Berichtigung angepasst. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung aufge-
stellt wird (§ 13 a Abs. 3 Nr. 1). Außerdem ist darauf hinzuweisen, wo sich die Öffentlichkeit über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrich-
ten kann (§ 13 a Abs. 3 Nr. 2). Von der Möglichkeit, auf die frühzeitige Öffentlichkeits-, Träger- 
und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB verzichten zu können, ist Ge-
brauch zu machen. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung und das beauftragte Planungsbüro, 
die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Nachbargemeinden, 
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
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A Begründung  

A.1 Anlass und Erfordernis  

In der großen Kreisstadt Dinkelsbühl besteht eine anhaltende Nachfrage nach Wohnraum. 

Die bestehenden Wohnbaulandpotentiale im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungs-

pläne und Satzungen sowie Bauflächen im Sinne des §34 BauGB sind im Stadtteil Segringen 

allein nicht ausreichend, um den bestehenden Wohnraum- bzw. Wohnbaulandbedarf zu de-

cken. Die Stadt Dinkelbühl beabsichtigt daher, den Wohnbaulandbedarf zum Teil auch durch 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Stadtteil Segringen zu decken. 

A.2 Ziele und Zwecke 

Mit der Planung des Wohngebietes soll vorrangig die geordnete Siedlungsentwicklung des 

Ortsteiles Segringen bewirkt werden. Ermöglicht werden soll die Realisierung eines, durch 

freistehende Einzelhausbebauung geprägten, kleinen Baugebiets, welches sich in Bezug auf 

Art und Maß der baulichen Nutzung am nördlich liegenden Baugebiet „Schellenheckfeld“ ori-

entiert. 

Durch geeignete gestalterische und grünordnerische Festsetzungen soll gewährleistet wer-

den, dass sich das Baugebiet in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. 

A.3 Verfahren 

Der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss hat sich am 07.11.2018 mit der Erweiterung 

des Baugebietes Schellenheckfeld in Richtung Süden beschäftigt. Auch der Stadtrat hat sich 

am 28.11.2018 positiv hinsichtlich einer solchen Erweiterungsmöglichkeit ausgesprochen. 

Bei einer Stadtteilversammlung am 15.01.2019 hat sich herauskristallisiert, dass man von 

einer Akzeptanz seitens der Segringer Bürgerschaft mit einer Süd-Erweiterung um rd. 8 Bau-

plätze (auf Flst.Nr. 53 Gmkg. Segringen) ausgehen darf. Der Stadtrat hat dann am 

23.01.2019 einen Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit der Be-

zeichnung „Schellenheckfeld-Süd“ gefasst und dabei festgelegt, dass das Bauleitplanverfah-

ren im beschleunigten Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt wird.  

Die Anwendung des § 13b BauGB ist hierfür angemessen, da das Ziel der Planung darin 

besteht Wohnnutzung zu ermöglichen, die Fläche sich an den im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil Segringen anschließt und der Bebauungsplan eine Grundfläche im Sinne des § 13a 

Abs. 1 Satz 2 von weniger als 10.000 m² umfasst. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 wird von der frühzeitigen 

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, von der Durchführung 

einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 

der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a 

Abs. 1 BauGB abgesehen. 
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A.4 Ausgangssituation 

A.4.1 Lage im Stadtgebiet und Eigentumsanteile 

Das Plangebiet schließt sich im Süden an die bereits bestehende Bebauung des Ortseiles 

Segringen an. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Entwurf) umfasst neben dem 

Bauland (6.611 qm) mit dem Grundstück Flst.Nr. 53 Gmkg. Segringen auch Teilflächen der 

öffentlichen Verkehrsflächen mit den Flst.Nrn. aus 53/1 (Segringer Bergweg), aus 225 (Kes-

selweg), aus 345 (Weg am Wasserhaus) und das Retentionsbodenfilterbecken mit vorge-

schaltetem Regenrückhaltebecken (Flst. 343/1 Gmkg. Segringen, 2.070 qm). 

Segringen liegt als Ortsteil von Dinkelsbühl etwa 3,2 km von dessen Zentrum entfernt. 

A.4.2 Städtebauliche Bestandsanalyse  

Erschlossen wird das Plangebiet vom Baugebiet „Schellenheckfeld“ aus über einen vorhan-

denen asphaltierten Zufahrtsweg. Das Plangebiets ist von Norden nach Süden geneigt und 

weist insgesamt einen Höhenunterschied von annähernd 10 m auf.  

Nördlich des bestehenden Baugebiets „Schellenheckfeld“ verläuft die Staatsstraße St2220, 

welche in östliche Richtung zum einen als Zubringer für die 3,3 km entfernte Bundesstraße 

25 dient und zum anderen in das Zentrum von Dinkelsbühl führt. In Richtung Westen ist die 

Auffahrt auf die A7 in 37 km Entfernung möglich, eine andere Variante führt über die Bundes-

straße 25 mit einer zu überwindenden Distanz von etwa 11 km.  

A.4.2.1 Nutzungen 

Das Vorhabengebiet wird bisher hauptsächlich landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Eine 

Nutzung der vorhandenen Obstbäume findet nicht mehr statt. 

 

Abbildung 1: Blick auf das Planungsgebiet in Richtung Dorfzentrum vom Erschließungsweg im Südwesten 
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A.4.2.2 Orts- und Landschaftsbild 

Der zu Dinkelsbühl gehörende Stadtteil Segringen weist trotz seiner Nähe zum Stadtzentrum 

Dinkelsbühl eher dörflichen Charakter auf. Er ist geprägt durch großflächige Einfamilienhaus-

bebauung, Hofstellen, zwei Gasthöfen und die ortsbildprägende Kirche mit Friedhof.  

A.4.2.3 Kampfmittel und Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten und keine Ablagerungen von Kampfmitteln bekannt. 

A.5 Rechtliche und Planerische Rahmenbedingungen 

A.5.1 Übergeordnete Planungen 

A.5.1.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP) 

Folgende Ziele und Grundsätze des LEP Bayern vom 01.09.2013 sind für die vor-liegende 

Planung einschlägig: 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen  

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder 

zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle 

überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung 

dieses Ziels beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und 

zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden.  

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 

nachhaltig zu gestalten.  

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist 

den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche 

und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller 

Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

1.1.3 Ressourcen schonen  

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare 

Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 
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1.2 Demographischer Wandel 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen  

(G)Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene Bevöl-

kerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden. 

(Z)Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, 

insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beachten.  

1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen  

(G)Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und Ent-

sorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungsentwick-

lung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben.  

1.3 Klimawandel  

1.3.1 Klimaschutz  

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere  

durch   

die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und Verkehrs-

entwicklung,  

die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien sowie  

den Erhalt und die Schaffung natürlicher Speichermöglichkeiten für Kohlendioxid und andere 

Treibhausgase. 

3. Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausge-

richtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-

lung nicht zur Verfügung stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. […]  
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A.5.1.2 Regionalplan Region Westmittelfranken (8) 

Das Planungsgebiet liegt in der Planungsregion Westmittelfranken und ist im Regionalplan 

als bevorzugt zu entwickelndes Mittelzentrum im ländlichen Teilraum dargestellt. Darüber 

hinaus werden eine Entwicklungsachse von regionaler Bedeutung in Richtung Bechhofen 

und eine überregional bedeutsame Entwicklungsachse in Richtung Feuchtwangen und Wil-

burgstetten abgebildet. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan „Westmittelfranken“ Karte 1 Raumstruktur (2000), o. Maßstab 

Folgende Ziele und Grundsätze des Regionalplans sind für die vorliegende Planung einschlä-

gig: 

1.1 Die Struktur der Region soll in ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber den anderen 

Landesteilen, insbesondere den Regionen mit Verdichtungsräumen, unter 

Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Erfordernisse ihrer unterschiedlichen Teilräume gestärkt werden.  

Dabei sollen die in und zwischen den Teilräumen bestehenden Unterschiede im Hinblick auf 

die Schaffung möglichst gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen abgebaut 

werden. 

1.6 Die naturräumlichen Voraussetzungen und natürlichen Lebensgrundlagen sollen 

insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung für Naturschutz, Erholung, 

Fremdenverkehr, Klima und Wasserwirtschaft erhalten und gesichert werden. 

… 
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2.1.2 Sicherung und Entwicklung der Zentralen Orte 

(G) Dem Erhalt der in Zentralen Orten vorgehaltenen Einrichtungen ist möglichst der Vorzug 

gegenüber Auslastungsbestrebungen einzuräumen. 

(Z) Die weitere über das Maß der organischen Entwicklung hinausgehende Siedlungs-

tätigkeit soll sich zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen insbesondere in den 

Zentralen Orten konzentrieren.  

2.2 Gebietskategorien 

2.2.2 Sozio-ökonomische Raumstruktur 

2.2.2.3 Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll  

Die Mittelbereiche Bad Windsheim, Neustadt a.d.Aisch, Rothenburg o.d.Tauber, Dinkelsbühl, 

Gunzenhausen und Weißenburg i.Bay. sollen in ihrer Struktur zur Verbesserung der 

Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig gestärkt werden. Ihnen soll bei Planungen 

und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes der Vorrang eingeräumt werden. 

[…] 

… 

3.1.1 In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit in der Regel im 

Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen.  

3.1.2 Eine über die organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgehende 

Siedlungstätigkeit soll insbesondere zur Stärkung der zentralen Orte und 

Entwicklungsachsen beitragen.*  

*) von der Verbindlichkeit ausgenommen 

3.1.4 Bei der Siedlungstätigkeit soll insbesondere in den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten 

und in den geplanten Naturparken auf das Landschaftsbild und die Belastbarkeit des 

Naturhaushalts Rücksicht genommen werden. Vor allem sollen ein hoher 

Flächenverbrauch und eine Zersiedelung der Landschaft vermieden werden. 

3.1.5 Von einer Bebauung sollen grundsätzlich freigehalten werden die besonders 

schützenswerten Landschaftsteile, insbesondere die großstufigen Steilanstiege des 

Steigerwaldes, der Frankenhöhe und der Südlichen Frankenalb einschließlich der 

ökologisch wertvollen Bereiche der Hochflächen und die noch unverbauten Talgründe, 

Talterrassen und Talrandbereiche von Aisch, Fränkischer und Schwäbischer Rezat, 

Altmühl, Tauber und Wörnitz mit den jeweiligen Nebentälern sowie von Aurach (zur 

Regnitz), Zenn, Bibert, Schwabach und Aurach (zur Rednitz). 

3.2 Wohnungswesen  

3.2.1 Insbesondere in den zentralen Orten und in geeigneten Gemeinden an 

Entwicklungsachsen sowie in Gemeinden mit regionalplanerischer Funktion im Bereich 

der Wohnsiedlungstätigkeit soll in ausreichendem Umfang Bauland bereitgestellt werden.  
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A.5.1.3 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Dinkelsbühl verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Der 

Geltungsbereich ist als Grünfläche dargestellt. Die nördlich an das Plangebiet an-

grenzende Fläche wird als Wohnfläche dargestellt mit einer Ortsrandeingrünung im 

Süden. 

 

Abbildung 3: Bisheriger Flächennutzungsplan Bereich Segringen 

A.5.2 Baurecht, rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Für das Plangebiet liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vor. Die Zulässigkeit von 

Bauvorhaben bemisst sich somit gegenwärtig nach § 35 BauGB.  

A.5.3 Naturschutzrecht 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb von nach nationalem oder europäischem Recht ge-

schützten Gebieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützter Landschafts-

bestandteil, Naturdenkmal, Ramsar, FFH- und SPA-Gebiete). 

A.5.4 Wasserhaushalt 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungs- und Wasserschutzgebieten. 
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A.5.5 Immissionsschutz 

Im Plangebiet treten lediglich Immissionen (Gerüche, Staub und Lärm) aus der ordnungsge-

mäßen Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen auf und sind als orts-

üblich bzw. als mit der Planung einer Wohnbebauung vereinbar anzusehen. 

A.5.6 Denkmalschutz 

Bodendenkmäler sind nicht bekannt.  

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 

Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. DSchG wird hingewiesen:  

▪ Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 

Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, 

sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt ha-

ben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an 

den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 

teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten be-

freit. 

▪ Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 

Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-

malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbei-

ten gestattet. 

A.6 Planinhalt 

A.6.1 Planungsziele 

Folgende Planungsziele stellen die Eckpunkte des Bebauungsplans „Schellenheckfeld-Süd“ 

dar: 

▪ Ermöglichung der Errichtung von Wohngebäuden 

▪ aufgelockerte Bauweise mit freistehenden Baukörpern 

▪ Gestaltung der Baukörper unter Berücksichtigung der Gestaltanforderungen vom Bauge-

biet „Schellenheckfeld“ und der Topographie 

▪ Reduktion der Erschließungsflächen auf das erforderliche Minimum 

A.6.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird begrenzt:  

▪ im Norden durch die südliche Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes 

Schellenheckfeld bzw. durch die nördliche Grundstücksgrenzen der Flst.Nrn . 53 

und 343/1 Gmkg. Segringen und im Bereich des Weges 345 durch eine angenom-

mene Linie zwischen den Nordgrenzen der Flst.Nrn. 53 und 343/1 Gmkg. 

Segringen  

▪ im Osten durch die vorhandene Wohnbebauung bzw. durch die Westgrenze von 

Grundstück Flst.Nr. 51 Gmkg. Segringen (Anwesen Segringen 44)   
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▪ im Süden durch die von Südwest nach Nordost verlaufende Südgrenze des öffent-

lichen Feld- und Waldweges mit der Bezeichnung Kesselweg (Flst.Nr. 225 Gmkg. 

Segringen) im Bereich des Wohnbaugrundstückes Flst.Nr. 53 und dem Retentions-

bodenfilterbecken mit vorgeschaltetem Regenrückhaltebecken auf FlstNr. 343/1 

jew. Gmkg. Segringen  

▪ im Westen durch die Westgrenze von Grundstück Flst.Nr. 343/1 Gmkg. Segringen 

mit dem Retentionsbodenfilterbecken mit vorgeschaltetem Regenrückhaltebecken 

Im Norden wird das Plangebiet durch die in den Ort führende Straße begrenzt. 

Südlich und westlich schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flächen an, wobei 

iese im Süden durch einen Feldweg vom Plangebiet abgegrenzt werden. 

A.6.3 Art der baulichen Nutzung  

Entsprechend des geplanten Charakters eines im Wesentlichen durch Wohnen geprägten 

Baugebietes, wird im überwiegenden Teil des Plangebietes ein Reines Wohngebiet (WR) 

gemäß § 3 BauNVO festgesetzt. 

Die nach § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Läden, Handwerksbe-

triebe, kleinere Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Anlagen für soziale Zwecke, 

etc.) werden als unzulässig festgesetzt, da die mit diesen Nutzungen einhergehenden Publi-

kums- und Lieferverkehre dem geplanten Charakter des Baugebiets und des restlichen Orts-

teils entgegenlaufen würden. 

A.6.4 Maß der baulichen Nutzung  

Im Reinen Wohngebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Dies entspricht 

der Obergrenze für Reine Wohngebiete gem. § 17 Abs. 1 BauNVO. 

Damit wird eine angemessene, bodensparende bauliche Dichte ermöglicht, die sich an der 

baulichen Dichte der angrenzenden Siedlungsbereiche orientiert. Es wird darauf hingewie-

sen, dass die zulässige Grundfläche gem. § 19 Abs. 4 BauNVO etwa durch Garagen und 

Zufahrten um bis zu 50 vom Hundert überschritten werden kann. 

Festgesetzt werden zwingend  

▪ für das Gebiet WR1 ein Vollgeschoss und ein Dachgeschoss (=kein Vollgeschoss) 

und 

▪ für das Gebiet WR2 ein Untergeschoss (=kein Vollgeschoss), ein Vollgeschoss 

und ein Dachgeschoss (=kein Vollgeschoss). 

Um den Charakter des Wohngebietes mit Einfamilienhäusern entsprechend dem bestehen-

den Wohngebiet „Schellenheckfeld“ zu wahren, wird festgesetzt, dass im Reinen Wohngebiet 

je Wohngebäude maximal eine Wohneinheit und eine Einliegerwohnung bis 50 m² zulässig 

sind. 

Die Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss darf im WR1 eine Höhe von 0,5 m und 

im WR2 eine Höhe von 0,25 m jeweils über der Höhe der Straßenmitte nicht überschreiten. 

Die Firsthöhe von Wohngebäuden darf im Reinen Wohngebiet eine Höhe von 10,0 m über 

der Höhe der Straßenmitte nicht überschreiten. Bezugspunkt ist dabei jeweils die Straßen-

mitte der Erschließungsstraße im rechten Winkel zur Mitte der jeweiligen Hausfassade. 
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Die Differenzierung hinsichtlich der Höhe des fertigen Fußbodens über der fertigen Straßen-

oberkante ist erforderlich, um der unterschiedlichen Höhenlage der Baugrundstücke im Ver-

hältnis zur Höhe des Straßenverlaufs gerecht zu werden. 

 

Abbildung 4: Geländeschnitt Nord-Süd mit Höhenlage der Gebäude 

A.6.5 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 

Im Reinen Wohngebiet wird die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden mittels Baugrenzen und Baulinien gemäß 

§ 23 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. Die Baugrenzen/Baulinien sind eng bemessen, um  

die Siedlungsstruktur aus dem Baugebiet „Schellenheckfeld“ fortzusetzen, 

die landschaftsgerechte Einbindung der Baukörper in das Gelände zu ermöglichen 

und den Erhalt der vorhanden Obstbaumreihe zu gewährleisten. 

Ein Übertreten der Baugrenzen um bis zu 1,0 m durch untergeordnete Bauteile, wird nach 

§ 23 Abs. 3 BauNVO als zulässig festgesetzt. 

Hinsichtlich der Länge und der Stellung der Baukörper orientieren sich die Festsetzungen 

eng am angrenzenden Baugebiet und berücksichtigen die zu erhaltenen Obstbäume und die 

geneigte Topographie. 

A.6.6 Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBo 

Im Bebauungsplan werden Gestaltvorschriften festgesetzt. Zielsetzung ist dabei die Wahrung 

der örtlichen Architektursprache. 

Als Dachformen sind für Hauptgebäude nur Satteldächer mit einer Neigung von 45 bis 52° 

und für Nebengebäude neben den Satteldächern auch begrünte Flachdächer als zulässig 

festgesetzt. Als zulässige Dacheindeckung der Hauptgebäude werden Dachsteine in „ziegel-

rot“ festgesetzt. Der Dachüberstand darf 30 cm betragen. 
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Die Kniestockhöhe, gemessen an der Außenkante der Umfassungsmauer (Roh), von der 

Oberkante Rohdecke bis Oberkante Pfette, darf 0,5 m nicht überschreiten. Solarenergiean-

lagen und Sonnenkollektoren auf Dächern sind ohne Aufständerung zu errichten. 

Zwerchgiebel sind bis zu einer Breite von 3,0 m zulässig. Als Dachaufbauten sind Dachgau-

ben mit einer Breite von max. 1,25 m zulässig. Die lichte Höhe der Dachgauben- bzw. 

Zwerchhausfenster darf 1,25 m nicht überschreiten. Die Anzahl der Dachaufbauten je Wohn-

gebäude wird auf drei beschränkt. 

Als Material für die im Bebauungsplan zu errichtenden Häuser sind geputztes oder ge-

schlämmtes Mauerwerk, verputzter Beton, gestrichenes oder naturlasiertes Holzwerk und la-

ckierte Stahlteile zulässig. Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, dunkler oder reflek-

tierender Ausführung sind unzulässig.  

Die Festsetzungen zu zulässigen Dachformen und -neigungen, Dachaufbauten und Zwerch-

giebel, Fassadenmaterialien und -anstriche, Solarenergieanlagen sowie zulässigen Dachfar-

ben, dienen der Schaffung eines harmonischen Erscheinungsbildes der Wohnsiedlung sowie 

der Anpassung an die vorhandene einheitliche Gestaltung der bestehenden Siedlung Schel-

lenheckfeld. 

A.6.7 Garagen und Nebengebäude 

Je abgeschlossener Wohnung im Wohngebäude sind auf dem Grundstück mindestens zwei 

Stellplätze herzustellen und vorzuhalten. Der Stauraum vor Garagen wird nicht angerechnet. 

Zur Straße hin darf der Stauraum nicht eingezäunt werden. 

Die im Plan ausgewiesenen Flächen für Garagen/Stellplätze dürfen hinsichtlich ihrer Lage 

geringfügig verändert werden, sofern dadurch andere Festsetzungen dieses Bebauungspla-

nes nicht eingeschränkt werden. 

A.6.8 Grünordnung 

Die Festsetzungen zur Grünordnung dienen einer geordneten grünordnerischen Entwicklung 

des Baugebiets sowie der Einfügung in die umgebende Landschaft und berücksichtigt insbe-

sondere die vorhandenen Grünstrukturen. 

A.6.8.1 Pflanzungen 

Es wird festgesetzt, dass die Sicherung, Bepflanzung und Gestaltung der Freiflächen der 

Baugrundstücke, der öffentlichen Grünflächen und der öffentlichen Verkehrsflächen entspre-

chend den grünordnerischen Festsetzungen vorzunehmen ist und in dieser Weise zu erhal-

ten, artenentsprechend zu pflegen, zu unterhalten sowie bei Abgang der Arten entsprechend 

nachzupflanzen ist. 

Weiterhin wird festgesetzt, dass in den Wohngebieten je voller 200 m² Grundstücksfläche ein 

Laubbaum der nachstehenden Liste zu pflanzen ist. Im Vorgarten ist dabei mindestens ein 

Baum zur Gliederung des Straßenraumes zu pflanzen. Vorhandene zu erhaltene oder gemäß 

Planeintrag zu pflanzende Bäume auf dem jeweiligen Grundstück, sind auf diese Verpflich-

tung anrechenbar. 
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Die vorhandenen, im Plan dargestellten Obstbäume auf Flur-Nr. 53 sind dauerhaft zu erhalten 

und während der Bauphase durch Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 (Baumschutzzaun 

etc.) zu schützen. 

 

Abbildung 5: Obstbaumreihe (zu erhalten) am nördlichen Rand des Baugebietes 

Die Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen innerhalb der als „Flächen mit Bindun-

gen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern“ festgesetzten Flächen sind dauerhaft zu 

erhalten und bei Abgang spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 

Pflanzliste 

Laubbäume - Mindestpflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; Stammumfang: 16-18 cm 

▪ Acer campestre „Elsrijk“ Feld-Ahorn 

▪ Carpinus betulus Hainbuche 

▪ Catalpa bignonioides „Nana“ Trompetenbaum 

▪ Corylus colurna BBaumhasel 

▪ Crataegus monogyna Weißdorn 

▪ Crataegus laevigata „Pauls Scarlet“ Rotdorn 

▪ Fraxinus ornus Blumen-Esche 

▪ Liquidambar styraciflua Amberbaum 

▪ Sorbus aria Mehlbeere 

Obstbäume – Mindestpflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 8-10 cm 

▪ Juglans regia Walnuss 

▪ Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge 
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A.6.8.2 Befestigte Flächen 

Stellplätze und Zufahrten sind mit versickerungsfähigen Belägen zu befestigen (z.B. mit Ra-

senfugen oder Drainpflaster). 

Die Anlage von Schotter- oder Kiesflächen zur Gartengestaltung ist unzulässig. Freiflächen, 

die nicht als Zufahrten, Wege oder Terrassen befestigt sind, müssen gärtnerisch mit Rasen 

und Pflanzungen angelegt und dauerhaft erhalten werden. 

A.6.8.3 Einfriedungen: 

Einfriedungen haben einen Abstand von mindestens 1,0 m zu den öffentlichen Verkehrsflä-

chen einzuhalten. In dieser Freihaltezone ist eine Hecke oder ein Pflanzstreifen anzulegen 

und von dem privaten Grundstückseigentümer zu pflegen. Von dieser Festsetzung sind nur 

diejenigen Bereiche ausgenommen, die als Zufahrt oder Zuwegung genutzt werden. 

Einfriedungen zum Straßenraum sind als Holz-Lattenzaun oder/ und als Hecke zu gestalten 

und dürfen zur Straßenseite hin eine Höhe von 1,25 m nicht überschreiten. Mauern, Damm-

schüttungen, Erdwälle, Steinkörbe oder sonstige Auffüllungen zur Einfriedung sowie Zaun-

sockel sind nicht zulässig. Einfriedungen zu den Nachbargrundstücken sind als Holzlatten-

zaun oder Maschendrahtzaun bis zu 1,5 m Höhe zulässig. Sockel sind nicht zulässig. 

A.6.8.4 Auffüllungen, Abgrabungen 

Die Anlage von Lichtgräben oder Abgrabungen zur Belichtung des Kellergeschosses sind 

unzulässig. 

Stützmauern zur Geländeanpassung sind unzulässig. Böschungen sind mit einem Neigungs-

verhältnis von maximal 1:1,5 herzustellen. 

A.7 Wesentliche Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft 

Durch die geplanten Reinen Wohngebiete sowie die neu entstehende Straße innerhalb des 

Geltungsbereichs werden bisher unversiegelte Flächen neu in Anspruch genommen. Für die 

Wohngebiete wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Durch die relativ verdichtete Bauweise wird 

das Prinzip des Flächensparens erfüllt. 

Im Zuge der Planrealisierung werden als Grünland genutzte Bereiche überprägt. Zudem be-

finden sich Gehölzbestände innerhalb des Geltungsbereichs, die jedoch nicht von der Pla-

nung betroffen sind, da sie sich innerhalb von öffentlichen Grünflächen oder außerhalb der 

festgesetzten Baufenster befinden. Es muss lediglich ein Obstbaum gerodet werden, der au-

ßerhalb der Baumreihe steht. An dieser Stelle wird die Baumreihe durch Neupflanzungen 

ergänzt. 

Der Vorhabenbereich ist als Nahrungshabitat für Fledermäuse geeignet, Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten sind jedoch nicht vorhanden. Darüber hinaus wird das Plangebiet in der direkten 

Nachbarschaft zu einem bestehenden Wohngebiet sicher von weit verbreiteten Vogelarten 

als Lebensraum genutzt. Da die eventuell betroffenen Arten im Umfeld gut verbreitet sind, ist 

eine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht zu erwarten.  
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Mit einer nachhaltigen Störung von anspruchsvolleren Arten ist nicht zu rechnen, da diese 

Arten in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Wohngebiet nicht zu erwarten sind. 

Die Hecke am Südrand des Geltungsbereiches beinhaltet bereits mehrere Nistkästen und 

kann ihre ökologische Funktion auch nach Verwirklichung des Baugebietes erfüllen.  

Um negative Auswirkungen auf Tierarten auszuschließen, sollten folgende Maßnahmen be-

achtet werden:  

▪ Baufeldräumung und Rodungen sind nicht in der Hauptbrutperiode der Vögel, hier von 

Anfang März bis Ende Juli, durchzuführen, um Störung des Brutbetriebes zu vermeiden  

▪ für die Außenbeleuchtung an den öffentlichen Straßen sind Lampen mit geringem nie-

derwelligen Strahlungsanteil, mit UV-absorbierenden Abdeckungen und mit vollständig 

gekapselten Beleuchtungskörpern zu verwenden, um ein Eindringen von Tieren (nacht-

aktive Insekten) und um Verletzungen jagender Fledermäuse zu verhindern 

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Flora und Fauna ist das Wohngebiet 

mit Baumpflanzungen zu durchgrünen (siehe Festsetzungen). Im öffentlichen Straßenraum 

sind die festgesetzten sieben Laubbäume zu pflanzen. 

Der Boden setzt sich fast ausschließlich aus Regosol und Pelosol (pseudovergleyt) zusam-

men, vorherrschend mit flacher Deckschicht aus Schluff bis Lehm. 

Durch die Versiegelungen bei Realisierung der Planung werden die Bodenfunktionen und 

Bodenbildungsprozesse eingeschränkt. Die Gefahr der Erosion steigt zudem aufgrund des 

vermehrten Oberflächenabflusses von Niederschlagswasser.  

Im Plangebiet selbst sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Die geplanten Versiege-

lungen führen zu einer Reduzierung der Niederschlagsversickerung und der Grundwasser-

neubildung. Zur Minimierung der Eingriffe in den Wasserhaushalt wird das Niederschlags-

wasser getrennt erfasst und über ein vorhandenes Rückhaltebecken dem versickert bzw. 

dem natürlichen Vorfluter zugeleitet. 

Die Vegetation innerhalb des Geltungsbereichs trägt in geringem Maße zur Kalt- und Frisch-

luftproduktion bei, eine siedlungsklimatische Relevanz ist jedoch nicht erkennbar. Die Flä-

cheninanspruchnahme führt infolge der Temperaturerhöhung über versiegelten Flächen zu 

einer Beeinflussung des Mikroklimas. Zudem kommt es durch den vermehrten An- und Ab-

fahrtsverkehr zu einer geringen Erhöhung der Staub-, Lärm- und Luftschadstoffemissionen.  

Der südliche Ortsrand von Segringen stellt einen attraktiven Landschaftsraum dar, der durch 

die Planung in Anspruch genommen und somit verändert wird. Durch den Erhalt der vorhan-

denen Vegetationsbestände wird der Vorhabenraum in die Landschaft eingebunden. Die be-

stehenden Wegeverbindungen bleiben erhalten. Das Plangebiet ist weiterhin als Nah-Erho-

lungsraum nutzbar.  

Im Geltungsbereich sind weder Bau- noch Bodendenkmäler vorhanden.  

Da die Eingriffe durch die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen reduziert werden, 

sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die Landschaft 

zu erwarten.  
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B Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634) 

▪ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 

3786) 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Planin-

halts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 

zuletzt geänd. durch Art. 3 G (Umsetzung der RL 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 

Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt) am 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

▪ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 

2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 12. 

Juli 2017 (GVBl. S. 375) 

▪ Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 

freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) i. d. F. vom 23.02.2011 

(GVBl. Nr. 4/2011, S. 82-115), zuletzt geänd. am 13.12.2016 (GVBl. Nr. 19/2016, S. 372) 

▪ Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 

i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geänd. durch Art. 1 des Gesetzes am 

15.09.2017 (BGBl. I S. 3434)  

▪ Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 

(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 

13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) 

▪ Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-

lung (BayRS 2242-1-K) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geänd. am 

04.04.2017 (GVBl. S. 70) 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 2/040/2019 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Zuschussantrag der Sportfreunde Dinkelsbühl für die Errichtung 
eines Kunstrasenspielfeldes 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Die Sportfreunde Dinkelsbühl e.V. möchten auf der Fläche des derzeitigen B-Platzes ein Kunst-
rasenspielfeld mit 94 x 52 m errichten. Herr Arne Kochler von den Sportfreunden wird das Projekt 
in der Stadtratssitzung kurz erläutern. 
 
Die Kosten dieser Maßnahme belaufen sich auf rund 360.000 €. Im Rahmen der Sportförderung 
bezuschusst die Stadt Dinkelsbühl solche Maßnahmen mit einem Regelfördersatz von 10 %. 
Zusätzlich zu dem sich hieraus ergebenden Förderbetrag von 36.000 € bittet der Verein die Stadt 
Dinkelsbühl um einen zusätzlichen Sonderbetrag von 25.000 €. Der Gesamtförderbetrag würde 
somit 61.000 € betragen, was einem Fördersatz von 17 % entsprechen würde. 
 
Die Verwaltung befürwortet eine einmalige Förderung dieses Investitionsvorhabens mit einem 
Höchstbetrag von 61.000 €, nachdem auch die anderen drei Dinkelsbühler Fußballvereine eine 
Nutzungsmöglichkeit in den Wintermonaten gegen einen vergleichsweise geringen Selbstkosten-
beitrag erhalten sollen. Zudem stellt die Maßnahme den Verein vor eine große finanzielle Her-
ausforderung. 
 
Das betreffende Grundstück ist im Eigentum der Kath. Pfarrkirchenstiftung. Wegen einer Verlän-
gerung des Pachtvertrages wurde mit der Kirchenverwaltung bereits Kontakt aufgenommen. 
 
 
Anlagen: 
Zuschussantrag Sportfreunde mit Kostenschätzung 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Mit der Bezuschussung des geplanten Rasenspielfeldes bis zu einem Höchstbetrag von 61.000 € 
besteht Einverständnis. Die Mittel sind im Haushalt 2020 bereitzustellen. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 2/039/2019 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Zuschussantrag des SV Segringen zu Investitionen auf dem 
Vereinsgelände 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Mit Schreiben vom 26.07.2019 beantragt der SV Segringen eine Sportförderung zu den im beilie-
genden Antrag vorgesehenen Maßnahmen. Zum einen soll der A- und B-Platz durch eine Umrüs-
tung der Flutlichtanlage auf LED, durch Ersatz eines Ballfangzaunes sowie durch eine Bereg-
nungsanlage ertüchtigt werden. Außerdem erfolgt der Neubau eines neuen C-Platzes. Mit den 
Maßnahmen soll noch in diesem Jahr begonnen werden. 
 
Zu den Gesamtkosten von 107.000 € (A- und B-Platz) und 210.000 € (neuer C-Platz), zusammen 
also 317.000 €, beantragt der SV Segringen einen 15 %igen Zuschuss. Die Regelförderung der 
Stadt Dinkelsbühl für Maßnahmen im Rahmen der Sportförderung beträgt 10 %. In Anbetracht 
der hohen Investitionssumme und der finanziellen Belastungen des Vereins in den vergangenen 
Jahren, befürwortet die Verwaltung einen einmaligen Fördersatz von 15 %. 
 
Der Gesamtzuschuss würde somit rund 48.000 € betragen. Im Haushalt 2019 ist bereits für den 
C-Platz ein Betrag von 16.000 € vorgesehen. Der restliche Zuschuss von 32.000 € müsste im 
Haushalt 2020 bereitgestellt werden.  
 
 
 
Anlagen: 
Antrag SV Segringen 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Mit der vorgeschlagenen Förderung von 48.000 € als Höchstbetrag besteht Einverständnis. Für 
2020 ist ein Betrag von 32.000 € in die Sportförderung einzustellen. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 1/017/2019 

Berichterstatter: Staufinger, Thomas 

Betreff: Erhöhung der Heimentgelte im Altenpflegeheim der 
Hospitalstiftung 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Am 10.09.2019 fand eine zweite Runde der Pflegesatzverhandlungen mit der Arbeitsgemein-
schaft der Pflegekassenverbände statt. Folge dieser Vereinbarung ist neben einer Erhöhung der 
Sachkosten auch die sukzessive Anpassung der Gehälter an den TVöD. Die jetzt ausgehandel-
ten Beträge erlauben eine Lohnerhöhung zum 01.10.2019 um etwa 6%, die allen Beschäftigten 
maximal bis zum Erreichen des Tariflohnes zu Gute kommt. 
 
Folgende Vergütungsvereinbarung nach § 85 SGB XI könnte –vorbehaltlich der Zustimmung des 
Stadtrates- getroffen werden: 
 
 
Pflegesätze: 
 
Pflegebedürftige des Pflegegrades 1  40,83 EUR täglich  (bisher 39,87) 
Pflegebedürftige des Pflegegrades 2  53,07 EUR täglich  (bisher 50,50) 
Pflegebedürftige des Pflegegrades 3  69,25 EUR täglich  (bisher 66,67) 
Pflegebedürftige des Pflegegrades 4  86,11 EUR täglich  (bisher 83,54) 
Pflegebedürftige des Pflegegrades 5  93,67 EUR täglich  (bisher 91,10) 
 
 
 
Für Unterkunft und Verpflegung könnte unabhängig vom jeweiligen Pflegegrad folgendes Ent-
gelt vereinbart werden: 
 
   Unterkunft  13,01 EUR täglich  (bisher 11,26) 
   Verpflegung  11,50 EUR täglich  (bisher 12,83)  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Mit der vorstehenden Erhöhung der Heimentgelte zum 01.10.2019 besteht Einverständnis. Auf 
Grundlage des ausgehandelten Ergebnisses ist eine entsprechende Vergütungsvereinbarung 
abzuschließen.  
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 2/036/2019 

Berichterstatter: Schlosser, Patricia 

Betreff: Förderung von kommunalen Anlagen der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung nach Teil B der RZWas 2018 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 

Der Freistaat Bayern fördert Vorhaben zur Sanierung von Anlagen der öffentlichen Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung. Der Schwerpunkt der Förderung liegt dabei auf der 
Erneuerung und Renovierung von Kanälen und Leitungen. 
 

Gefördert wird in Härtefällen. Ein Härtefall liegt vor, wenn die sogenannte Pro-Kopf-
Belastung (PKB) in einem Satzungsgebiet über einer der vorgegebenen Härtefallschwellen 
liegt. Die Härtefallschwellen beziehen sich auf die PKB der Investitionen der Vergangenheit 
seit 1992 im Satzungsgebiet. 
 

Die Stadt Dinkelsbühl beantragt die gemeinsame Betrachtung der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung. Als Stichtag wurde der 01.01.2016 berechnet und festgesetzt. Nach 
Anlage 2 RZWas 2018 ergibt sich für Dinkelsbühl eine Vergangenheits-Pro-Kopf-Belastung 
(PKB) WV+AW in Höhe von 3.706 EURO/Einwohnerzahl mit Demografiefaktor. Die unter 
Nr. 4.3. genannte Härtefallschwelle 1 wird, unter Berücksichtigung der für einen Raum mit 
besonderem Handlungsbedarf um 25 % abgesenkten Schwelle, überschritten. 
 

Liegt die PKB über der Härtefallschwelle 1, können u. a. folgende Vorhaben pauschal ge-
fördert werden: 
 

Sanierung von Trinkwasserleitungen: 120€/m (mind. 50%, max. 90%) 
Renovierung von Abwasserkanälen:  180€/m (mind. 50%, max. 90%) 
Erneuerung von Abwasserkanälen:  360€/m (mind. 50%, max. 90%) 
 

Seitens der Stadt ist geplant, folgende Maßnahmen zur Förderung anzumelden: 
 

- Renovierung verschiedene Kanäle Stadtgebiet: Wörnitzstr., Hutmacher Str., Schießwasen-

weg, Grasergasse, Friedhofsammler, Obere Schmiedgasse, Ludwig-Stark-Str., Heininger 

Str., Ellwanger Str., Königsberger Str., Sudetenstr., Schlesienstr., Schießwasenstr. 

- Erneuerung Kanalisation OT Sinbronn 

Seitens der Stadtwerke ist geplant, folgende Maßnahmen zur Förderung anzumelden: 
 

Sanierung von Trinkwasserleitungen: Crailsheimer Str., Oberer Mauerweg, Hutmacher 
Str./Schießwasenweg, Heininger Str., Schützenstr., Harrscherweg, Karlsbader Str., Gade-
mannstr., OT Sinbronn, OT Ober- und Unterwinstetten. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Mit der Durchführung der Vorhaben besteht grundsätzlich Einverständnis. Die einzelnen Planun-
gen, Kostenberechnungen und Vergaben werden zu gegebenem Zeitpunkt dem Stadtrat vorge-
stellt. Die Verwaltung wird beauftragt, das Förderverfahren in die Wege zu leiten. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 2/038/2019 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Bedarfsanerkennung nach Artikel 7 BayKiBiG für Plätze in 
Kindertagesstätten 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Die Gemeinden entscheiden gem. Art. 7 Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) welchen örtlichen Bedarf sie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Eltern und 
ihrer Kinder für eine kindgerechte Bildung, Erziehung und Betreuung sowie sonstiger bestehen-
der schulischer Angebote anerkennen. Die letzte Bedarfsanerkennung erfolgte durch den Stadt-
rat am 27.06.2017. Im Rahmen des Förderantrags für die Kindertagesstätten im Baugebiet Gais-
feld IV wurde uns empfohlen, diese zu aktualisieren. 
 
Die Sachlage hat sich gegenüber 2017 nur dahingehend verändert, dass sich die jährlichen Ge-
burten deutlich von bisher 105 auf durchschnittlich 120 erhöht haben. Zusätzlich haben die sog. 
Korridorkinder (derzeit 17) den Bedarf an Regelplätzen noch deutlich erhöht. Der 2017 festge-
stellte Bedarf bestätigt sich damit auch für die Jahre 2019 ff.  
 

Vorhandene Betreuungsplätze und Bedarf im Bereich der Stadt Dinkelsbühl: 
 

Kindertagesstätte 

Bestand  
Regel-
plätze  

Bedarf 
Regel- 
plätze 

Bestand 
Krippen-
plätze 

Bedarf 
Krippen-
plätze 

Bestand 
Hort- 
plätze 

Bedarf 
Hort- 
plätze 

Sept. 2019 wie 2017 Sept. 2019 wie 2017 Sept. 2019 wie 2017 

 
Bonhoeffer-Kindergarten 
 

140 140 24 24 25 25 

Evang. Kindergarten Klos-
ter (Notgruppen) 
(Ersatz in Gaisfeld IV 2022) 

25 0 24 0   

 
St. Paul Kindergarten 

St. Paul Notgruppen  
(Ersatz in Gaisfeld IV 2022) 

52 
41 

 
52 
0 

 
12 
 

 
12 

 
25 

 
25 

St. Georg Kindergarten 100 100 24 24   

 
Waldorfkindergarten Klos-
ter) 
(Ersatz in der ehem.Hauptschule 
2021 nach Umbau) 

24 24 12 12   

Waldkindergarten 50 50 12 12   

 
Neue Kindertagesstätte 
Gaisfeld IV – kirchl. Träger 

 50 0 24  25 

 
Neue Kindertagesstätte 
Gaisfeld IV – kirchl. Träger 

 50 0 24  25 

Summen: 432 466 108 132 50 100 
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Regelplätze: 
 
Beim Platzangebot haben wir in diesem Bereich derzeit noch geringfügige Kapazitäten beim 
Waldorfkindergarten frei. Ansonsten sind alle Plätze einschließlich der geschaffenen Notgruppen 
belegt.  
Die 34 zusätzlichen Plätze sind aus folgenden Gründen bedarfsnotwendig: In den zurückliegen-
den Jahren sind die Geburtenzahl erheblich gestiegen (2016 bis 2018 durchschnittlich 120 – Vor-
jahre 105). Außerdem wird ein zusätzlicher Bedarf an Regelplätzen durch das Baugebiet Gaisfeld 
IV, das im nächsten Jahr erschlossen wird, sowie eine Vielzahl von Nachverdichtungen im 
Wohnbereich entstehen. Auch die sog. Korridorkinder (derzeit 17) haben sich entsprechend aus-
gewirkt. Ein Bedarf im Regelbereich mit 466 Plätzen ist somit absolut realistisch. 
 
 
Kinderkrippen: 
 
Insbesondere bei der Schaffung von Krippenplätzen hat die Stadt Dinkelsbühl in Zukunft noch 
einen erheblichen Nachholbedarf. Derzeit werden im Stadtgebiet 108 Plätze angeboten, die alle-
samt belegt sind. Hier wird sich der Bedarf zukünftig noch erheblich erhöhen. Bei einer Versor-
gungsquote von 100 % - wie sie derzeit bei den Regelplätzen gegeben ist – wären rechnerisch 
noch 80 Krippenplätze notwendig. Wir haben in diesem Bereich weiterhin eine starke Nachfrage.  
Der in der Beschlussvorlage festgesetzte Bedarf von 132 Krippenplätzen wird daher in Zukunft 
weiter nach oben angepasst werden müssen.  
 
 
Kinderhort/Schulkinderbetreuung: 
 
In diesem Bereich erfolgt die Versorgung durch 3 Säulen. Neben der gebundenen Ganztages-
schule, in der 75 Kinder nachmittags betreut werden und der Mittagsbetreuung (ca. 80 Schüler), 
decken die Kindergärten derzeit weitere 50 Schüler in der Versorgung ab. 
 
Der Bedarf wird auch in diesem Segment der Kinderbetreuung weiter ansteigen. Die zwei zusätz-
lichen Hortgruppen in den neuen Kindertagesstätten im Baugebiet Gaisfeld IV sind daher eben-
falls bedarfsnotwendig. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Es werden folgende Plätze in den Kindertagesstätten ab 01.09.2019 im Planungszeitraum bis 
2022 als bedarfsnotwendig anerkannt: 
 

1. Kinder unter 3 Jahren:   132 Plätze 
2. Kinder zwischen 3 und 6 Jahren: 466 Plätze 
3. Schulkinderbetreuung/Hort  100 Plätze 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 3/105/2019 

Berichterstatter: Wüstner, Klaus 

Betreff: Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Dinkelsbühl - Neufassung 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Die Stadt Dinkelsbühl erhebt Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der Erschließungsbei-
tragssatzung vom 27.04.1998 (zuletzt für die Erschließungsanlagen im Baugebiet Gaisfeld I), 
bzw. schließt Vereinbarungen für die Ablösung von Erschließungsbeiträgen unter Berufung auf 
dieser Erschließungsbeitragssatzung (zuletzt für die Erschließungsanlagen in den Baugebieten 
Gaisfeld II und III) ab. Die Satzung aus dem Jahre 1998 beruht ausschließlich auf der Ermächti-
gungsgrundlage des Art. 23 Gemeindeordnung (GO) i.V. mit § 132 Baugesetzbuch (BauGB). 
 
Rechtsgrundlage für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen ist aber seit dem 01.04.2016 die 
landesrechtliche Bestimmung des Art 5a mit den Absätzen 1 bis 9 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) i.V. mit der jeweils zu erlassenden Erschließungsbeitragssatzung. In Bayern wurde das 
Erschließungsbeitragsrecht in bayerisches Landesrecht überführt (nebst landesgesetzlicher Re-
gelung in Baden-Württemberg und Berlin).  
 
Eine vom Staatsministerium des Inneren veröffentlichte Mustersatzung gibt es für den Erschlie-
ßungsbeitrag nicht mehr. In Bayern hat sich in der Zwischenzeit vor allem das vom Bayerischen 
Gemeindetag erarbeitete Satzungsmuster durchgesetzt. Das vom Bayerischen Gemeindetag 
veröffentlichte Satzungsmuster hatte sich bei gerichtlichen Anfechtungen von Erschließungsbei-
tragsbescheiden bewährt. Der Bayerische Gemeindetag hat ein neues Satzungsmuster erarbei-
tet, das die jüngste Entwicklung in Gesetzgebung und Rechtsprechung berücksichtigt. 
 
Anlässlich einer Anfrage beim Landratsamt Ansbach hinsichtlich der nicht mehr zutreffenden Er-
mächtigungsgrundlage der städtischen Satzung vom 27.04.1998 hat zu der Empfehlung geführt, 
für die künftige Abrechnung von Erschließungsbeiträgen bzw. als Grundlage für Ablösungsver-
träge das Satzungsmuster des Bayerischen Gemeindetags zu übernehmen. 
 
Neben der Angabe der zutreffenden Rechtsgrundlage für den Erlass der Satzung berücksichtigt 
das Muster insbesondere folgende Punkte: 
 

 Da Erschließungsbeiträge in Bayern nicht auf bundesrechtlicher, sondern auf landesrechtli-
cher Grundlage (Art. 5a Abs. 1 bis 9 KAG) erhoben werden, sind im Satzungsmuster nun-
mehr alle gemäß Art. 2 Abs. 1 Satz 2 KAG für eine Abgabesatzung erforderlichen Mindestin-
halte (Schuldner, Abgabetatbestand, Maßstab, Satz der Abgabe, Entstehung sowie Fälligkeit 
der Abgabeschuld) ausdrücklich normiert. 
 

 Die Regelung zur Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands wurde den Erforder-
nissen der Praxis entsprechend klar strukturiert; insbesondere ist danach die Anwendbarkeit 
der satzungsmäßigen Tiefenbegrenzungsregelung auf Grundstücke beschränkt, die vom pla-
nungsrechtlichen Innenbereich (§ 34 BauGB) in den Außenbereich (§ 35 BauGB) übergehen; 
sie findet keine Anwendung auf Grundstücke, die voll im unbeplanten Innenbereich liegen. 
 

 Das Satzungsmuster enthält sachgerechte und den Bedürfnissen der Praxis entsprechende 
Bestimmungen betreffend die ‚Ablösung des Erschließungsbeitrags. 

 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wird der Stadt empfohlen, die Erschließungsbeitragssatzung 
in Anlehnung an das neue Satzungsmuster des Bayerischen Gemeindetages neu zu erlassen. 

Ö  7Ö  7



  Seite 2 von 2 

 

 
Die Verwaltung hat auf der Basis des Satzungsmusters des Bayerischen Gemeindetages eine 
Erschließungsbeitragssatzung für die Stadt Dinkelsbühl ausgearbeitet – diese ist vom Stadtrat 
nunmehr zu beschließen. Laut § 16 dieser Satzung tritt die neue Erschließungsbeitragssatzung 
(nach vorheriger Bekanntmachung) am 01. Oktober 2019 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt 
dann die alte Satzung vom 27.04.1998 außer Kraft. 
 
 
 
Anlage 
1 Erschließungsbeitragssatzung – 18.09.2019 
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Die Erschließungsbeitragssatzung wird entsprechend dem Wortlaut der Anlage (Bestandteil des 
Beschlusses) neu gefasst bzw. unter Aufhebung der Satzung vom 27. April 1998 erlassen. 
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Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen  
(Erschließungsbeitragssatzung – EBS) 

 
 
Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in Verbin-
dung mit Art. 5a Abs. 9 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 132 Bau-
gesetzbuch (BauGB) erlässt die Stadt Dinkelsbühl folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen erhebt 
die Stadt Dinkelsbühl Erschließungsbeiträge nach Art. 5a Abs. 1 KAG sowie nach Maßgabe 
dieser Satzung. 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 
 

I. für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze (Art. 5a Abs. 
2 Nr. 1 KAG) in 

bis zu einer Straßenbreite 
(Fahrbahnen, Radwege, 

Gehwege, kombinierte 
Geh- und Radwege) von 

 
1. Wochenendhausgebieten mit einer Geschossflächenzahl bis 0,2 7,0 m 
2. Kleinsiedlungsgebieten mit einer Geschossflächenzahl bis 0,3 10,0 m 

bei einseitiger Bebaubarkeit 8,5 m 
3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter Nr. 2 fallen,  

Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten,  
Mischgebieten 
a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7 14,0 m 

bei einseitiger Bebaubarkeit 10,5 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 0,7 - 1,0 18,0 m 

bei einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 20,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 23,0 m 

4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten 
a) mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0 20,0 m 
b) mit einer Geschossflächenzahl über 1,0 - 1,6 23,0 m 
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,6 - 2,0 25,0 m 
d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0 27,0 m 
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5. Industriegebieten 

a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0 23,0 m 
b) mit einer Baumassenzahl über 3,0 - 6,0 25,0 m 
c) mit einer Baumassenzahl über 6,0 27,0 m 

 
II. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeu-

gen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege, 
Wohnwege; Art. 5a Abs. 2 Nr. 2 KAG) bis zu einer Breite von 5 m, 

III. für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschließung der Baugebiete notwendi-
gen Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete (Art. 5a Abs. 2 Nr. 3 KAG) bis zu 
einer Breite von 27 m, 

IV. für Parkflächen, 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I und Nr. III sind, bis zu einer 

weiteren Breite von 5 m, 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und Nr. III genannten Verkehrsanlagen, aber 

nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschlie-
ßung notwendig sind, bis zu 15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 4) liegenden 
Grundstücksflächen, 

V. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. I bis Nr. III sind, bis zu einer 

weiteren Breite von 5 m, 
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I bis Nr. III genannten Verkehrsanlagen sind, 

aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er-
schließung notwendig sind, bis zu 15 v.H. der im Abrechnungsgebiet (§ 4) liegen-
den Grundstücksflächen, 

VI. für Immissionsschutzanlagen. 
 
(2) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. VI gehören insbesondere die Kos-
ten für 
 

a) den Erwerb der Grundflächen, 
b) die Freilegung der Grundflächen, 
c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, der Be-

festigung der Oberfläche sowie notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 
d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
e) die Herstellung von Radwegen, 
f) die Herstellung von Gehwegen, 
g) die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen, 
h) die Herstellung von Mischflächen, 
i) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtung, 
j) die Herstellung der Entwässerungseinrichtung der Erschließungsanlagen, 
k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
l) die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wegen Eingriffs beitragsfähi-

ger Maßnahmen in Natur und Landschaft, 
m) die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
n) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 

 
(3) Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Stadt aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. 
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(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 umfasst auch die Kosten, die für die 
Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreisstraße entstehen, 
die über die Breiten der anschließenden freien Strecken hinausgehen. 
 
(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen enden, ist für den er-
forderlichen Wendehammer der Aufwand bis zur vierfachen Gesamtbreite der Sackgasse bei-
tragsfähig. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den tatsächlichen Kosten ermit-
telt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die einzelne Erschließungsanlage er-
mittelt. Die Stadt kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Erschließungsaufwand für 
bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder diesen Aufwand für mehrere Anlagen, 
die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), ermitteln. 
 
(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. II), für Sammelstraßen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. III), für Parkflächen (§ 2 Abs. 1 Nr. IV b), für Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. V b) 
und für Immissionsschutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden den zum Anbau bestimmten 
Straßen, Wegen und Plätzen, zu denen sie von der Erschließung her gehören, zugerechnet. 
Das Verfahren nach Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Abrechnungsgebiet (§ 4) der 
Fuß- und Wohnwege, der Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen oder Immissionsschutz-
anlagen von dem Abrechnungsgebiet der Straßen, Wege und Plätze abweicht; in diesem Fall 
werden die Fuß- und Wohnwege, die Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen und Immis-
sionsschutzanlagen selbstständig als Erschließungsanlagen abgerechnet. 
 

§ 4 
Abrechnungsgebiet 

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrechnungsge-
biet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit abgerech-
net, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. Erschließungseinheit er-
schlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 
 

§ 5 
Stadtanteil 

Die Stadt trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
 

§ 6 
Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der nach § 3 ermittelte Erschlie-
ßungsaufwand nach Abzug des Anteils der Stadt (§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungs-
gebietes (§ 4) nach den Grundstücksflächen verteilt. 
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(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) eine unterschiedliche bauliche oder sonstige Nutzung 
zulässig, wird der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der Stadt 
(§ 5) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§ 4) verteilt, indem die Grundstücksflä-
chen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht werden, der im Einzelnen beträgt: 
 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich  
oder sonstig nutzbaren Grundstücken, auf denen keine  
oder nur eine untergeordnete Bebauung zulässig ist 1,0 
 

2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je weiteres Vollgeschoss 0,3 
 

(3) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

1. bei Grundstücken, die vollständig im Bereich eines Bebauungsplanes im Sinne 
von § 30 Abs. 1 und 2 BauGB oder teilweise im beplanten Bereich und im Üb-
rigen im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) bzw. vollständig im unbeplan-
ten Innenbereich (§ 34 BauGB) liegen, der Flächeninhalt des Buchgrundstücks, 
wie er sich aus der Eintragung im Grundbuch ergibt. Bei Grundstücken, die nur 
teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) liegen und 
im Übrigen im Außenbereich (§ 35 BauGB), die Grundstücksfläche, die sich 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes befindet. 
 

2. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB), die in den Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB) übergehen und bei denen sich die Grenze zwischen 
Innen- und Außenbereich nicht aus einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
ergibt, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m, gemes-
sen von der der Erschließungsanlage zugewandten Grenze des beitragspflich-
tigen Grundstücks. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese 
Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hin-
tere Grenze der Nutzung bestimmt wird.  
 
 

(4) Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne bauliche Nutzungsmöglichkeit oder die mit einer 
untergeordneten baulichen Nutzungsmöglichkeit gewerblich oder in sonstiger Weise ver-
gleichbar genutzt werden oder genutzt werden dürfen, z. B. Friedhöfe, Sportanlagen, Freibä-
der, Campingplätze, Dauerkleingärten, werden mit 0,5 der Grundstücksfläche in die Verteilung 
einbezogen. 
 
(5) Als zulässige Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzuläs-
sige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt 
als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Bruchzahlen werden auf volle 
Zahlen auf- oder abgerundet. Setzt der Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse 
noch eine Baumassenzahl noch die höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der Wand- oder 
Firsthöhe fest, so findet Abs. 8 Anwendung. 

(6) Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vorhanden, so ist 
diese zugrunde zu legen. 
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(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, gelten als eingeschos-
sig bebaubare Grundstücke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich der Nutzungs-
faktor nach der Zahl ihrer Geschosse. 
 
(8) In unbeplanten Gebieten sowie im Fall des Abs. 5 Satz 6 ist maßgebend 
 

1. bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich  
vorhandenen Vollgeschosse.  

 
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den  

Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-
schosse.  

 
Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festgelegten Gelän-
deoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von min-
destens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten auch Kellergeschosse, deren Deckenunter-
kante im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeober-
fläche. 
 
(9) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, 
werden je angefangene 2,60 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet, in Ge-
werbe- oder Industriegebieten 3,50 m Höhe als ein Vollgeschoss gerechnet. Ist ein Grundstück 
mit einer Kirche bebaut, so sind zwei Vollgeschosse anzusetzen. Dies gilt für Türme, die nicht 
Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung 
dienen, entsprechend. 
 
(10) Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) außer überwiegend gewerblich genutzten 
Grundstücken oder Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans in ei-
nem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grundstücke erschlossen, so 
sind für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für die Grundstücke, 
die überwiegend gewerblich genutzt werden, die in Abs. 2 genannten Nutzungsfaktoren um je 
50 v.H. zu erhöhen. Als gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch Grundstücke, wenn sie 
überwiegend Geschäfts-, Büro-, Praxis-, Unterrichts-, Heilbehandlungs- oder ähnlich genutzte 
Räume beherbergen oder in zulässiger Weise beherbergen dürfen. 
 

§ 7 
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 

 
Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage im Sinne des Art. 5a Abs. 2 Nr. 
1 KAG erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschließungs-
anlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht, 
 

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage erhoben wird 
und Beiträge für weitere Anlagen zu deren erstmaliger Herstellung weder nach 
dem geltenden Recht noch nach vergleichbaren früheren Rechtsvorschriften 
erhoben worden sind oder erhoben werden, 
 

2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für Grundstü-
cke, die gem. § 6 Abs. 10 als gewerblich genutzt gelten. 
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§ 8 
Kostenspaltung 

Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. den Grunderwerb, 
2. die Freilegung der Grundflächen, 
3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
4. die Radwege, 
5. die Gehwege zusammen oder einzeln, 
6. die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
7. die unselbstständigen Parkplätze, 
8. die Mehrzweckstreifen, 
9. die Mischflächen, 
10. die Sammelstraßen, 
11. die Parkflächen, 
12. die Grünanlagen, 
13. die Beleuchtungseinrichtungen und 
14. die Entwässerungseinrichtungen 

 

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maßnahme, 
deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Diesen Zeit-
punkt stellt die Stadt fest. 
 

§ 9 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

(1) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze sowie Sammelstraßen und Park-
flächen sind endgültig hergestellt, wenn sie die nachstehenden Merkmale aufweisen: 
 

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähnliche Decke neuzeitlicher Bauweise 
mit dem technisch notwendigen Unterbau, 

2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
3. Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße. 

 
(2) Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Abgrenzung gegen die Fahr-
bahn und gegeneinander (außer bei Mischflächen) sowie eine Befestigung mit Platten, Pflas-
ter, Asphaltbelag oder eine ähnliche Decke in neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch not-
wendigen Unterbau aufweisen. 
 
(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen gärtnerisch gestaltet sind. 
 
(4) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den Abs. 1 bis 3 genannten Erschlie-
ßungsanlagen gehören alle Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, damit die Stadt 
das Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den für die Erschließungsanlage erforderlichen 
Grundstücken erlangt. 
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 § 10 
Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum Schutz von 
Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes werden durch ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 

 

§ 11 
Entstehen der Beitragspflicht 

Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen, für Teil-
beträge, sobald die Maßnahmen, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt werden soll, 
abgeschlossen sind. Im Falle des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
entsteht die Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Stadt. 

§ 12 
Vorausleistungen 

Im Fall des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. § 133 Abs. 3 BauGB können Vorausleistungen bis zur 
Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages erhoben werden. 
 

§ 13 
Beitragspflichtiger 

Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Ei-
gentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der 
Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haf-
ten als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-  
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

§ 14 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids, die Vorausleistung 
einen Monat nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheids fällig. 
 

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst wer-
den (Art. 5a Abs. 9 KAG i. V. m. § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsanspruch auf Ablö-
sung besteht nicht. Die Höhe des Ablösungsbetrages richtet sich nach der Höhe des voraus-
sichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages. 
 
(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum Zeitpunkt der Entstehung der sach-
lichen Beitragspflichten ergibt, dass der auf das betreffende Grundstück entfallende Erschlie-
ßungsbeitrag das Doppelte oder mehr als Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger als die Hälfte 
des Ablösungsbetrages ausmacht. In einem solchen Fall ist der Erschließungsbeitrag durch 
Bescheid festzusetzen und unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages anzufordern 
oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösungsbetrag und Erschließungsbeitrag zu erstat-
ten. 
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§ 16 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Oktober 2019 in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 27.04.1998 außer Kraft. 
 
 
Dinkelsbühl, 18. September 2019 
Stadt Dinkelsbühl 
 
 
 
 
Dr. Hammer 
Oberbürgermeister 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 3/106/2019 

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild 

Betreff: Erschließung Baugebiet "Am Gaisfeld" BA II und BA III  
- Asphaltarbeiten, Pflasterarbeiten - 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Das Baugebiet „Am Gaisfeld BA II“ ist inzwischen vollständig bebaut. Auch der Bauabschnitt III 
ist schon zum großen Teil bebaut. Die notwendigen Anbindungen der Ver- und Entsorgungslei-
tungen zwischen BA II und BA III wurden mit der Erschließung des 3. Bauabschnittes fertig ge-
stellt. 
 
Aus diesem Grund ist nicht zu erwarten, dass die Asphalttragschicht erneut aufgebrochen wer-
den muss. 
Somit soll der 2. Bauabschnitt des Baugebietes Gaisfeld und Teilbereiche des 3. Bauabschnittes 
im Jahre 2019 fertig gestellt werden.  
 
Die Tiefbauarbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. 
 
Hierbei wurden sieben Firmen aufgefordert ein Angebot abzugeben. Die Angebotseröffnung fin-
det am 12. September 2019 statt. Aus diesem Grund kann die Wertung der Angebote und der 
Vergabevorschlag erst zur Sitzung vorgelegt werden. 
 
Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung der Angebote ergibt sich folgende Reihenfolge 
der Bieter: 
 

1. Fa. 0,00 € 

2. Fa.  0,00 € 

3. Fa.  0,00 € 

4. Fa.  0,00 € 

5. Fa.  0,00 € 

6. Fa.  0,00 € 

7. Fa.  0,00 € 
 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 190.000,00 € 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja 148.000,00 € bei HSt.: 1.6301.9502      

        50.000,00 € bei HSt.: 1.6301.9503  
3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
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Es wird beschlossen, der Fa. …………………..,…………………… den Auftrag für die Straßen-
bauarbeiten Baugebiet „Am Gaisfeld BA II und BA III“ in Höhe von 000.000,00 EUR zu erteilen. 
 
 
 
 
 

 
 
71. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 7 
  
 

 
 



  Seite 1 von 2 

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 18.09.2019 
 

Vorlagen-Nr.: 3/107/2019 

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild 

Betreff: Erschließung BG "Am Gaisfeld" BA IV, Abschnitt 1 
- Vergabe der Straßen-, Pflaster-, Kanal-, Wasserleitungs- und 
Versorgungsleitungsarbeiten - 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Für die oben genannte Baumaßnahme fand eine öffentliche Ausschreibung über die Tiefbauar-
beiten statt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung ergab sich folgende Reihenfolge 
der Bieter: (Preise inkl. MwSt.) 
 
1. Fa. Dauberschmidt, Botzenweiler 3.541.844,34 EUR 
2.  3.607.926,93 EUR 
3.  3.642.457,11 EUR 
4.  3.655.282,27 EUR 
5.  3.858.607,49 EUR 
6.  3.910.611,97 EUR 
7.  3.950.655,87 EUR 
8.  4.023.793,42 EUR 
 
............................................................................................................................................. 
 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Erschließungsarbeiten teilen sich bei der Fa. Dauber-
schmidt wie folgt auf: 
 
Gewerk 1: Straßenbau : ca. 1.076.510,05 EUR 
Gewerk 2: Abbiegespur Staatsstraße ca. 259.635,01 EUR 
Gewerk 3: Kanalbau, Hausanschlüsse ca. 1.917.556,95 EUR 

Zwischensumme ca. 3.253.702,01 EUR 
 
Die Kostenberechnung für die Tiefbaumaßnahme der städtischen Gewerke belief sich auf 
3.100.000 EUR. Somit sind die Angebote im geplanten Kostenrahmen. 
 
 
Gewerk 4: SWD Tiefbauarbeiten Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom) : 
 ca. 288.142,33 EUR 
 
Gesamtkosten : 3.541.844,34 EUR 
............................................................................................................................................. 
 
Die Kosten der Versorgungsleitungen sind von den Stadtwerken Dinkelsbühl zu tragen. 
Die Kosten für die Straßenbeleuchtung sind in der Vergabesumme nicht enthalten. Die erforderli-
chen Haushaltsmittel werden im Jahre 2020 entsprechend vorgesehen. 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen ca. 3.900.000,00 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja 290.000,00 € bei HSt.: 1.6301.9510 
  1.002.000,00 € bei HSt.: 1.7004.9504 
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3.  Die weiteren Ausgaben in Höhe von 2.608.000,00 € werden gedeckt durch: 
 
- Anmeldung im Haushalt 2020 

  

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, der Fa. Dauberschmidt, Botzenweiler, den Auftrag für die Erd-
/Tiefbauarbeiten Gaisfeld BA IV, Abschnitt 1 in Höhe von 3.541.844,340 EUR zu erteilen. 
 
 
 

 
 
71. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 8 
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